
Hygiene- und Verhaltensregeln für die ASS 

1. Grundsätzliches  
§ Abstandsregeln von 1,50 m sind im Schulgebäude und auf dem Schulgelände nach Möglichkeit 

einzuhalten.  
§ Die Schutzmasken müssen auf dem ganzen Schulgelände auch während des Unterrichts getragen 

werden. Die Eltern sorgen dafür, dass ihre Kinder mit mindestens zwei Masken zur Schule kommen.  
§ Klassenraumtüren können während der Stunde geöffnet sein, so müssen Türklinken nicht zu oft 

angefasst werden. 
§ Treppen- und Handläufe sollen möglichst nicht angefasst werden. 
§ Ein Verlassen des eigenen Unterrichtsraumes oder gar ein Besuchen anderer Lerngruppen, z.B. in der 

Pause, ist nicht erlaubt. 
§ Das Sekretariat darf nur einzeln betreten werden und nur bei wichtigen Fragen. Wenn Schüler*innen 

aufgrund einer Erkrankung nach Hause gehen müssen, werden nach der Stunde die Eltern informiert.  
§ Nach Unterrichtsschluss wird das Schulgelände von den Schüler*innen unverzüglich verlassen. 
  

2. Wegführung im Schulgebäude  
§ Jede Klasse hat während der Zeit der Corona-Regelungen ihren eigenen Klassenraum.  
§ In den Gängen und auf den Treppen geht jede und jeder immer nur rechts hintereinander entlang. 
§ Die gekennzeichneten Laufwege und die zugewiesenen Ausgänge werden den Schüler*innen 

erläutert: Die Klassen finden Schilder mit Wegbezeichnungen an Wänden und auf dem Boden vor.  
§ Jeder Jahrgangsstufe ist eine Etage bzw. ein Bereich zugewiesen. Andere Etagen, bzw. Bereiche 

sollen von den Schülerinnen/Schülern nicht betreten werden. 
 

3. Verhalten im Unterrichtsraum 
§ Die Lehrkraft holt die Schüler*innen auf dem Schulhof ab.  
§ Die Schüler*innen können sich vor Beginn des Unterrichts die Hände mit Wasser und Seife waschen 

und sich mit den bereitgestellten Einmaltüchern abtrocknen oder sich die Hände desinfizieren.  
§ Jede/r Schüler*in bekommt im Klassenraum einen Sitzplatz zugewiesen, den er/sie dauerhaft behält 

(Aufkleber auf den Stühlen beachten!). Zu jeder Klasse wird ein Sitzplan in dreifacher Ausfertigung 
angefertigt. Ein Exemplar verbleibt in der Klasse. 

§ Die Lehrkraft überprüft die Sitzordnung in jeder Unterrichtseinheit. 
§ Die Lehrkraft achtet auf eine kontinuierliche Lufthygiene und öffnet die Fenster. 
§ Wenn Schüler*innen sich nicht an die Hygieneregeln halten, können sie vom Unterricht 

ausgeschlossen werden. Nach Ende der Stunde werden dann die Eltern telefonisch und per Post 
informiert.  

§ Da mit bis zu 30 Schülern pro Klasse ein Abstand von 1,5 m nicht einzuhalten ist, muss auch im 
Unterricht die Maske getragen werden. 

§ Bei wechselnden Schülergruppen (z. B. in Fachräumen) werden die Tischflächen am Ende des 
Unterrichts desinfiziert oder mit Seifenlösung abgewaschen. 

§ Am Ende des Unterrichtstages werden die Stühle mit der Sitzfläche auf den Tisch gestellt. 
 

4. Verhalten in der Pause 
§ Klassen, die in der Grundschule Unterricht haben, machen auf dem Grundschul-Hof Pause und 

benutzen die Toiletten dort. 
§ Klassen, die im Klassentrakt Unterricht haben, benutzen die Toiletten dort und machen auf dem 

großen Schulhof Pause. 
§ Klassen, die im NW-Trakt Unterricht haben, benutzen die Toiletten im Klassentrakt und machen auf 

dem großen Schulhof Pause.  
§ Die Cafeteria ist in den ersten drei Wochen geschlossen. Danach findet Verkauf in den Pausen unter 

Supermarkt-Bedingungen statt. Anstellen mit Maske und 1,5 m Abstand. Der Verzehr von Speisen 
und der Aufenthalt in der Mensa ist nicht gestattet.  

§ Die Anzahl der Aufsicht führenden Lehrkräfte ist erhöht worden.  
§ Nach jedem Unterricht (auch nach Einzelstunden) führt die Lehrkraft die Schüler auf den Schulhof, 

wo sie auf den nachfolgenden Lehrer warten. 
 

5. Toilettennutzung 
§ Jede(r) Nutzer*in muss sich nach jedem Toilettengang die Hände mit Seife waschen und abtrocknen. 
 

Auf gutes Gelingen! 


